
Beschlussvorlage zu TOP 9 
 
 
15. Ratssitzung des Stadtrates Wildenfels  
am 21.10.2025 
 
Einbringer der Vorlage:   *  Bürgermeister 

*  Bauamt                                                           
                                                            

abgestimmt mit:   *  Stadtrat 
                                            
Gegenstand der Vorlage:   *  Vergabe von Maler- und Bodenbelagsarbeiten in den  
    Räumen im 2. OG des Alten Rathauses in Wildenfels  
    Poststraße 26  
                                                     Vergabe von Bauleistungen  
    Maler- und Bodenbelagsarbeiten 
  
Gesetzliche Grundlage:   *  SächsGemO 

 
Beschlussvorlage:  
Der Stadtrat von Wildenfels beschließt für das Vorhaben – Instandsetzung der Räume im 2. OG des 
Alten Rathauses, Poststraße 26 in Wildenfels – in Vorbereitung auf zukünftige Vermietung die 
Auftragsvergabe von Maler- und Bodenbelagsarbeiten an die Firma Malermeister Karsten Pilz, 
Talstraße 22, 08144 Hirschfeld OT Niedercrinitz. Die Bruttoangebotssumme beträgt 3.937,76 €.  
Die Leistung wird aus den Mitteln des laufenden Haushalts der Stadt für Gebäude und bauliche 
Anlagen 2025 entnommen. 
 
Begründung: 
Im Vorfeld der geplanten Vermietung der Räume im 2. OG des Alten Rathauses in Wildenfels, 
Poststraße 26 an das DRK sind u. a. Maler- und Bodenbelagsarbeiten in diesen Räumen 
erforderlich. 
Auf der Basis des freihändigen Vergabeverfahrens wurden 3 Firmen zur Angebotsabgabe 
aufgefordert.  
Im Ergebnis lagen der Stadt Wildenfels 3 Angebote für die beschriebene Leistung vor. 
Nach Auswertung der Angebote wird das Angebot der Firma Malermeister Karsten Pilz,  
Talstraße 22, 08144 Hirschfeld OT Niedercrinitz als das wirtschaftlichste ausgewählt und mit der 
Leistung beauftragt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Gesetzliche Anzahl der Stadträte:                                            14 
Davon anwesend:                                                                      
Davon stimmberechtigt:  
Davon stimmberechtigt einschließlich Bürgermeister:                                                           
Ja-Stimmen:                                                                               
Nein-Stimmen:                                                                           
Stimmenthaltungen:                                                                   
 
Aufgrund des § 20 SächsGemO war       Mitglied des Stadtrates von der Beratung und 
Beschlussfassung ausgeschlossen. 


